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Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hält die Pferdesteuer für rechtmäßig.

Nach der Satzung der hier in Rede stehenden Gemeinde Bad Sooden -Allendorf vom 14.12.2012 ist 
„Gegenstand der Pferdesteuer ……der Aufwand für das Halten und Benutzen von Pferden zur 
Freizeitgestaltung im Stadtgebiet.“ (§ 2 Abs.  1 der Satzung). Die Steuer beträgt je Pferd 200,00 EUR
(§ 5). Man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass dies pro Jahr einen Betrag von
2.400,00 EUR, in 10 Jahren einen Betrag von 24.000,00 EUR ergibt.

Stellt man jetzt in Rechnung, dass es eine Vielzahl von Reitern gibt, die sich ein Pferd für 2 bis 3 TEUR
gekauft haben, und die für den monatlichen Unterhalt an allen Ecken und Enden sparen, dann ist klar,
dass das Hobby für diese Reiter durch die Pferdesteuer jetzt unbezahlbar wird.

Die Satzung enthält nur eine Steuerbefreiung: Von der Steuer ausgenommen sind Pferde, die
nachweislich zum Haupterwerb im Rahmen der Berufsausübung eingesetzt werden (§ 6 der Satzung).
Wann aber soll das denn der Fall sein? und was heißt denn „eingesetzt“ werden? all das sind Fragen,
die zeigen, dass hier eine Satzung erlassen worden ist, um eine neue Geldquelle zu erschließen. in
Deutschland sind Steuern für die meisten Menschen immer nur dann gut, wenn nur andere sie zahlen
müssen. Dass man mit dieser Satzung aber nur die „Besserverdienenden“ trifft, ist sicher ein Irrglaube.

Schade, aber wahr: ein weiteres Beispiel, wie die Kommunen uns Bürger für Misswirtschaft bestrafen.
Diese Steuer kann nicht darauf hoffen, auf eine auch nur geringe Akzeptanz zu stoßen.Wie wäre es
jetzt mit einer örtlichen KFZ  -Steuer, oder einer Lederjackensteuer?
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